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Novelle Hessisches Schulgesetz 2016 
 
Bisherige Gesetzesfassung Geplante Fassung LT-Drs. 19/3846 

 
Begründung: Anmerkung der Geschäftsstelle 

 
§ 15 HSchG – Betreuungsangebote und 
ganztägige Angebote der Schulen 
 
(3) 1Die Schule mit Ganztagsangeboten nach 
Abs. 1 Nr. 2 führt Ganztagsangebote in Zu-
sammenarbeit mit freien Trägern, den Eltern 
oder qualifizierten Personen durch, die die 
kulturelle, soziale, sportliche, praktische, 
sprachliche und kognitive Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler fördern. 2Die Teil-
nahme an diesen Ganztagsangeboten ist frei-
willig. 
 
(4) 1Die Ganztagsschule nach Abs. 1 Nr. 3 er-
weitert über die Angebote der Schulen mit 
Ganztagsangeboten hinaus den der Schule zur 
Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen, um 
die pädagogischen und in Förderschulen auch 
sonderpädagogischen Belange ganzheitlich 
berücksichtigen zu können. 2Die Teilnahme 
an diesen Angeboten ist teilweise oder voll-
ständig verpflichtend; die Entscheidung dar-
über trifft die Schulkonferenz. 
 
(5) 1Zu Schulen mit Ganztagsangeboten und 
Ganztagsschulen können Grundschulen, Schu-
len der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und För-
derschulen, insbesondere mit Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung, entwickelt wer-
den. 2Über die Einrichtung einer Ganztags-
schule entscheidet der Schulträger im Rah-
men des Förderplanes des Landes nach § 146 
mit der Maßgabe, dass die Ganztagsschule 
keine Grundlage im Schulentwicklungsplan 
(§ 145) haben muss. 
 

 
Seite 5, Ziffer 11.  
§ 15 wird wie folgt geändert: 
 
b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
"hinausgehen" die Wörter "und sich auch auf 
die Ferien erstrecken können" eingefügt. 
 
d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und nach 
Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
"Durch Einbeziehung des Schulträgers und 
der öffentlichen Träger der Jugendhilfe kann 
das Bildungs- und Betreuungsangebot weiter 
ausgedehnt werden (Pakt für den Nachmittag) 
und sich auch auf die Ferien erstrecken." 
 
e) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden die Abs. 
5 und 6 und wie folgt gefasst: 
"(5) Die Ganztagsschule nach Abs. 1 Nr. 3 er-
weitert die Angebote der Schulen mit Ganz-
tagsangeboten um eine rhythmisierte Organisa-
tion des Tagesablaufs, bei der Unterricht und 
Ganztagsangebote auf den Vormittag und den 
Nachmittag verteilt werden können, um die pä-
dagogischen und sonderpädagogischen Belange 
ganzheitlich berücksichtigen zu können. Ganz-
tagsschulen können in teilgebundener und in 
gebundener Form organisiert werden; die Ent-
scheidung darüber trifft die Schulkonfe-
renz. In der teilgebundenen Form ist die Teil-
nahme an diesen Angeboten für die Schülerin-
nen und Schüler einzelner Klassen oder Jahr-
gangsstufen verpflichtend. In der gebundenen 
Form ist die Teilnahme für alle Schülerinnen 
und Schüler verpflichtend. 
 

 
Seite 30 Zu Nr. 11: 
Zu Buchst. b: 
Im Rahmen der Ausweitung des Betreu-
ungsangebote und der Ganztagsangebote 
der Schulen wird durch die fakultative 
Einbeziehung der Ferien eine Regelungs-
lücke geschlossen, da die Vorschrift es 
den Schulträgern bislang nicht ausdrück-
lich gestattet hatte, ein schulisches Be-
treuungsangebot auch in den Ferien auf-
recht zu erhalten. 
 
Zu Buchst. c: 
[…] Außerunterrichtliche Angebote sind 
schulische Angebote, die allerdings, wie 
sich aus Abs. 3 Satz 1 und 2 ergibt, von 
der Schule unter Heranziehung Dritter 
durchgeführt werden können und im Sin-
ne des § 16 auch sollen. 
 
Zu Buchst. d: 
Der "Pakt für den Nachmittag" verwirklicht 
eine bedarfsgerechte Bildungs- und Be-
treuungsgarantie für Grundschulkinder. Er 
leistet einen Beitrag sowohl zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
die Eltern als auch zur besseren Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler. Gera-
de Kinder aus bildungsfernen Haushalten 
sind auf diese Möglichkeiten zur Verbesse-
rung ihrer Bildungschancen besonders an-
gewiesen. Vorhandene Träger bewährter 
Betreuungsangebote vor Ort werden in die 
Durchführung einbezogen. Der letzte 
Halbsatz stellt klar, dass Schulen mit 
Ganztagsangeboten im Rahmen des 
"Pakts für den Nachmittag" auch in 
den Ferien ein Bildungs- und Betreuungs-
angebot bereitstellen können. Da die 
Schülerinnen und Schüler allerdings nach 
§ 69 Abs. 2 Satz 2 einen Anspruch auf un-

 
Durch die Veränderung des 
Wortlauts werden die Regelun-
gen für ganztägige Schulange-
bote und damit auch für den 
„Pakt für den Nachmittag“ 
überarbeitet und teils derge-
stalt verändert, dass sich die 
Verantwortlichkeiten verschie-
ben.  
 
Es besteht die Besorgnis, dass 
die Schulträger immer mehr in 
eine Pflicht der Umsetzung 
kommen, ohne die Möglichkeit 
zu haben hiergegen vorzuge-
hen.  
 
Alleine der Wortlaut z.B. „Her-
anziehung“ macht deutlich, 
dass eine Verlagerung der Ent-
scheidungskompetenzen zulas-
ten der Schulträger zumindest 
billigend in Kauf genommen 
wird, denn anderenfalls müsste 
bereits im Gesetzestext darauf 
hingewiesen werden, dass ent-
sprechende Veränderungen nur 
„im Einvernehmen“ mit dem 
Schulträger umsetzbar sind. 
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terrichtsfreie Zeit in den Ferien haben und 
keinen Pflichtstoff versäumen dürfen, 
wenn ihre Eltern sich gegen eine Teilnah-
me an den freiwilligen Ganztagsangeboten 
entscheiden, dürfen diese Bildungs- und 
Betreuungsangebote nicht auf die Ver-
mittlung neuer curricularer Unterrichtsin-
halte gerichtet sein. 
 
 

 Seite 6, Nr. 13.  
Als § 15c wird neu eingefügt: 
"§ 15c 
Schulische Förderangebote in den Ferien 
"Förderangebote in den Ferien können als schu-
lische Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Über eine Durchführung als schulische Veran-
staltung entscheidet bei Angeboten, an denen 
die Schülerinnen und Schüler nur einer Schule 
teilnehmen, die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. Im Übrigen entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde." 
 

Seite 31, Zu Nr. 13: 
In den vergangenen Jahren haben sich die 
Förderangebote für Schülerinnen und 
Schüler in den Ferien bewährt. Insbeson-
dere das erfolgreiche Projekt der Oster-
camps soll es versetzungsgefährdeten 
Schülerinnen und Schülern an Haupt-, Re-
al- und Gesamtschulen ermöglichen, das 
Klassenziel zu erreichen. 2015 etwa haben 
über 80 Prozent der CampTeilnehmerin-
nen und Camp-Teilnehmer das Klassenziel 
noch erreicht. Aus diesem Grund soll mit 
der vorgesehenen Neuregelung für diese 
Förderangebote eine gesetzliche Grundla-
ge geschaffen werden, um sie von einem 
reinen Projektstatus in einen gesetzlichen 
Regelfall zu überführen. 

 
Schulische Angebote in den Fe-
rien mögen pädagogisch und 
gesellschaftlich sinnvoll sein, 
sie lösen jedoch im Vergleich 
zum Ist-Zustand zusätzliche 
Kosten (z.B. Hausmeister, 
Putzkräfte, Betriebskosten 
usw.) aus. Hierüber ist eine 
Regelung zu treffen, da es sich 
um eine neue Aufgabe handelt. 

 
§ 51 HSchG – Inklusive Beschulung in 
der allgemeinen Schule 
 
(1) 1Inklusive Beschulung von Schülerinnen 
und Schülern mit Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung und ohne diesen Förder-
anspruch findet als Regelform in der allgemei-
nen Schule in enger Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen sonderpädagogischen Beratungs- 
und Förderzentrum und gegebenenfalls unter 
Beteiligung der Förderschule statt. 2Bei der 
Planung und Durchführung der inklusiven Be-
schulung wirken Förderschullehrkräfte und 
Lehrkräfte der allgemeinen Schulen entspre-
chend dem individuellen Förderplan nach § 49 
Abs. 3 zusammen. 3Die Beratung für die in-
klusive Beschulung erfolgt durch das zustän-
dige sonderpädagogische Beratungs- und För-

 
Seite 10 Nr. 33. § 51 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter "und oh-
ne diesen Förderanspruch" gestrichen. 
b) Als Abs. 3 und 4 werden neu angefügt: 
"(3) In der beruflichen Schule kann der An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung au-
ßer in den Formen der inklusiven Beschulung in 
der Regelklasse auch als teilweise Teilnahme 
mit zusätzlichen Förderangeboten an der beruf-
lichen Schule oder in Bildungsgängen erfüllt 
werden, die auf eine Berufsausbildung oder ei-
ne Berufstätigkeit vorbereiten oder für einen 
Beruf qualifizieren. 
"(4) Bei der inklusiven Beschulung müssen die 
Anschlussfähigkeit und die Durchlässigkeit zwi-
schen den Bildungsgängen gewahrt bleiben. " 

 
Seite 36, Zu Nr. 33: 
Zu Buchst. a: 
Die Streichung dient der Klarstellung, oh-
ne dass damit eine Änderung der Rechts-
lage verbunden ist. 
Zu Buchst. b: 
Zu Abs. 3: 
Der neue Abs. 3 übernimmt mit einer ent-
sprechenden redaktionellen Anpassung 
den Wortlaut des bisherigen § 52. 
Zu Abs. 4: 
Der Absatz präzisiert den Grundsatz der 
Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit 
auch bei der Inklusion. 

 
§ 51 wird inhaltlich leicht ver-
ändert. Der Ressourcenvorbe-
halt des § 51 Abs. 2 Satz 2 
hatte zur Folge, dass seitens 
des Landes bisherige Konnexi-
täts-Ansprüche der Schulträger 
mit Hinweis auf den Ressour-
cenvorbehalt abgewehrt wer-
den konnten. Dieser Vorbehalt 
bleibt auch nach dem vorlie-
genden Schulgesetzentwurf 
unangetastet. 
 
Auffällig ist jedoch, dass mit 
der Neuregelung der gesetzli-
chen Grundlagen in diesem Be-
reich die Inklusion im Ergebnis 
zum Regelfall und zur „Pflicht-
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derzentrum und die Schulaufsichtsbehörde. 
(2) 1Formen der inklusiven Beschulung für 
Schülerinnen und Schüler der allgemeinen 
Schule sind die umfassende Teilnahme am 
Unterricht der allgemeinen Schule und die 
teilweise Teilnahme mit zusätzlichen Förder-
angeboten an der allgemeinen Schule. 2Die 
Schulen sind im Rahmen der beim Schul-
träger vorhandenen Mittel von diesem 
räumlich und sächlich auszustatten. 
 

aufgabe“ wird, indem mittels 
der Veränderung einer Vielzahl 
kleiner Stellschrauben (siehe 
die nachfolgenden Ausführun-
gen, z.B. Neuregelung des § 
151 Abs. 4) Entscheidungs-
spielräume der Schulträger 
letztlich gegen Null reduziert 
werden.  
Der bisherige Ressourcenvor-
behalt wird  ausgehöhlt, indem 
die Rahmenbedingungen im-
mer enger dahingehend gezo-
gen werden, dass die inklusive 
Bildung als Ziel und Grundsatz 
beschrieben wird. („Ziel der 
Beratungen ist es, dem 
Wunsch der Eltern von Kin-
dern mit Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung 
nach einer inklusiven Be-
schulung grundsätzlich ent-
sprechen zu können.“)  
In der öffentlichen Wahrneh-
mung entsteht durch die Ver-
dichtung der Vorgaben der 
Eindruck, der Schulträger sei 
verpflichtet,  die entsprechen-
den Leistungen zu erbringen. 
Dies gilt insbesondere auch für 
die politische Diskussion vor 
Ort, sowie für den Dialog mit 
betroffenen Eltern.  
 
Nach wie vor bekennt sich das 
Land nicht zu einer Verantwor-
tung für seine politischen Set-
zungen und lehnt eine Finan-
zierung aus eigenen Haus-
haltsmitteln ab. Zwar wird der 
Ressourcenvorbehalt aufrecht-
erhalten, de facto wird die In-
klusion jedoch durch die vor-
genommenen Änderungen zu 
einer neuen Pflichtaufgabe. 
Soweit also keine Finanzierung 
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durch originäre Haushaltsmittel 
vorgesehen wird, sind die ent-
stehenden Kosten zumindest  
auf dem Wege des Konnexi-
tätsausgleichs zu erstatten.  
 

 
 
§ 52 HSchG – Besonderer Unterricht in 
der Berufsschule 
 
In der Berufsschule kann der Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung außer in den 
Formen der inklusiven Beschulung in der Re-
gelklasse auch als teilweise Teilnahme nach 
§ 51 Abs. 2 oder in Bildungsgängen erfüllt 
werden, die auf eine Berufsausbildung oder 
eine Berufstätigkeit vorbereiten oder für einen 
Beruf qualifizieren. 
 

 
 
Seite 10, Nummer 34.  
§ 52 wird wie folgt gefasst: 
"§ 52 Inklusive Schulbündnisse und sonderpä-
dagogische Beratungs- und Förderzentren 
"(1) Zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts 
bilden alle allgemeinen Schulen und För-
derschulen (§ 49 Abs. 2) des Dienstbezirks 
eines Staatlichen Schulamts ein Schul-
bündnis (inklusives Schulbündnis). Ent-
sprechend der regionalen Struktur können auch 
mehrere Bündnisse parallel gebildet werden. 
Die Entscheidung hierüber trifft die Schul-
aufsichtsbehörde im Benehmen mit den 
Schulträgern. Die sonderpädagogischen Bera-
tungs- und Förderzentren (Abs. 3 und 4) sind 
Teil der inklusiven Schulbündnisse. " 
 
"(2) Die inklusiven Schulbündnisse haben die 
Aufgabe, unter der Leitung der Schulauf-
sichtsbehörde die Standorte für den inklu-
siven Unterricht für die Schülerinnen und 
Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung entsprechend den Förder-
schwerpunkten nach § 50 Abs. 1 festzule-
gen. An den Beratungen nehmen die Schullei-
terinnen und Schulleiter der Bündnisschulen 
und der Schule, an der das Beratungs- und 
Förderzentrum eingerichtet ist, sowie je eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Schulträger 
teil. Ziel der Beratungen ist es, dem 
Wunsch der Eltern von Kindern mit An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung 
nach einer inklusiven Beschulung grund-
sätzlich entsprechen zu können. Die Festle-
gungen nach Satz 1 sind jährlich zu überprüfen 
und gegebenenfalls fortzuschreiben. " 
 
"(3) Die zuständigen sonderpädagogischen Be-

 
 
Seite 37 Zu Nr. 34: 
Der neue § 52 bildet die Rechtsgrundlage 
für die inklusiven Schulbündnisse, die 
flächendeckend eingeführt werden. 
Inklusive Schulbündnisse sind Kooperatio-
nen allgemeiner Schulen und Förderschu-
len mit den Beratungs- und Förderzen-
tren. Das neue System, das damit 
entsteht, soll helfen, Schülerinnen und 
Schülern mit Anspruch auf sonderpädago-
gische Förderung, deren Eltern den opti-
malen persönlichen Lernort in der allge-
meinen Schule sehen, eine inklusive Be-
schulung zu ermöglichen. Damit ein Kind, 
das in der Grundschule inklusiv unterrich-
tet wurde, einen nahtlosen Anschluss an 
das passende inklusive Angebot in der 
Sekundarstufe I (und später in der Se-
kundarstufe 11) findet, werden die inklu-
siven Schulbündnisse so zugeschnitten, 
dass über die im Bündnis kooperierenden 
Schulen alle Bildungsgänge für alle Jahr-
gangsstufen angeboten werden. 
 
Zur Überschrift: 
Die Formulierung der Überschrift bezieht 
ausdrücklich die sonderpädagogischen Be-
ratungs- und Förderzentren mit ein, die 
ihre Rechtsgrundlage ebenfalls in dem 
neuen § 52 haben. Zudem wird damit 
deutlich, dass inklusive Schulbündnisse 
und sonderpädagogische Beratungs- und 
Förderzentren in ihrer Aufgabenstellung 
eng aufeinander bezogen sind. 
 
Zu Abs. 1: 
Satz 1 bildet die Legaldefinition der inklu-
siven Schulbündnisse. Satz 2 schafft die 

 
 
Das Land Hessen führt die in-
klusiven Schulbündnisse, d.h. 
ein neues flächendeckendes 
System der inklusiven Beschu-
lung ein. Dabei handelt es sich 
nicht lediglich um die nähere 
Ausgestaltung einer bereits be-
stehenden (mit einer früheren 
SchulG-Änderung übertrage-
nen) Aufgabe. Vielmehr han-
delt es sich insgesamt und wie 
bislang stets vorgetragen, um 
eine neue Aufgabe für die 
Schulträger. Die sich aus der 
neuen Aufgabe ergebenden 
Kostenbelastungen sind im 
Rahmen der Konnexität auszu-
gleichen oder es ist seitens des 
Landes zu erklären, dass die 
Umsetzung der Inklusion aus 
originären Haushaltsmitteln 
selbst getragen wird. Hierzu 
s. Vorschlag für einen neu-
en  § 157 Abs. 3 (siehe S. 
12 dieser Synopse) 
  
-Die inklusiven Schulbündnisse 
sind aufgrund der Fristsetzung 
des § 187 bis zum Schuljahr 
2019/2020 umzusetzen.  Die 
Schulträger haben somit auf 
jeden Fall entsprechende An-
gebote vorzuhalten … und zu 
finanzieren.  
 
-Ein Entscheidungsspielraum 
besteht nicht mehr: „Die Ent-
scheidung über die Struktur 
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ratungs- und Förderzentren beraten und unter-
stützen die allgemeinen Schulen bei vorbeu-
genden Maßnahmen und Maßnahmen zur Min-
derung von Beeinträchtigungen sowie bei der 
inklusiven Beschulung. Sie stellen den allge-
meinen Schulen Förderschullehrkräfte für den 
inklusiven Unterricht im Rahmen des Stellen-
kontingents zur Verfügung. Sie arbeiten mit 
den Beratungsstellen und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
zusammen." 
 
"(4) Förderschulen und allgemeine Schulen 
können zugleich als sonderpädagogische Bera-
tungs- und Förderzentren eingerichtet werden. 
Über die Einrichtung entscheidet das Kultusmi-
nisterium im Benehmen mit dem Schulträger." 

notwendige Flexibilisierung für die indivi-
duelle Organisation der Bündnisse, die 
sich auf den gesamten Dienstbezirk eines 
Staatlichen Schulamts beziehen können 
oder - in Abhängigkeit von der Größe der 
Region - auch als mehrere parallele Bünd-
nisse gestaltet werden können. Allerdings 
muss sichergestellt sein, dass entspre-
chend Satz 1 alle Schulen Teil eines sol-
chen Bündnisses sind. Die Entscheidung 
über die Struktur wird nach Satz 3 in 
die Hände des zuständigen Staatli-
chen Schulamts gelegt. Da aber in der 
Regel mit einer solchen Entscheidung ori-
ginäre Belange des Schulträgers betroffen 
sind, muss die Entscheidung im Beneh-
men mit ihm erfolgen. Satz 4 stellt ent-
sprechend der Intention des § 52 klar, 
dass die sonderpädagogischen Beratungs- 
und Förderzentren Teil der inklusiven 
Schulbündnisse sind. 
 
Zu Abs. 2: 
Satz 1 definiert die Kernaufgabe der in-
klusiven Schulbündnisse. Da nicht an je-
der allgemeinen Schule vom Schulträger 
die räumlichen und sächlichen Vorausset-
zungen für die inklusive Beschulung für 
jeden Förderschwerpunkt nach § 50 Abs. 
1 vorgehalten werden, soll es über die 
Bündnisse gelingen, neben den jeweils 
speziell für einen Förderschwerpunkt ein-
gerichteten Förderschulen jeweils geeig-
nete allgemeine Schulen für jeden Förder-
schwerpunkt zu identifizieren. Dieses Ziel 
ist in engem Zusammenhang mit dem 
Ziel des Satzes 3 des Abs. 2 zu sehen, 
nach dem dem Wunsch der Eltern 
nach einer inklusiven Beschulung 
grundsätzlich entsprochen werden 
soll. 
Zugleich wird in Satz 1 geregelt, dass die 
Schulbündnisse unter der Leitung der 
Schulaufsichtsbehörde (nach § 95 Abs. 1 
Satz 1 und 2 das zuständige Staatliche 
Schulamt) arbeiten. Zum Verfahren wird 

wird nach Satz 3 in die Hände 
des zuständigen Staatlichen 
Schulamts gelegt. Da aber in 
der Regel mit einer solchen 
Entscheidung originäre Be-
lange des Schulträgers be-
troffen sind, muss die Ent-
scheidung im Benehmen mit 
ihm erfolgen.“ 
 
-Damit wird den Schulträgern  
unter dem Strich die alleinige 
Kostenverantwortung für die 
Umsetzung der grundlegenden 
Umgestaltung der Schulland-
schaft Richtung Inklusion (poli-
tische Entscheidung des Lan-
des) zugewiesen.  
 
-Da die Schulträger bereits 
einmal ein funktionierendes 
Förderschulsystem errichtet 
und finanziert hatten, das nun 
zerschlagen wird, stellt sich die 
Umsetzung der Inklusion ein-
schließlich der Vorgaben „in-
klusive Schulbündnisse“ als 
neue Aufgabe dar, derer sich 
die Schulträger nicht entziehen 
können.  
 
Die Beteiligungsrechte der 
Schulträger sind im Übrigen, 
da „originäre Belange des 
Schulträgers betroffen 
sind“, nicht nur im Wege des 
Benehmens, sondern vielmehr 
im Wege der Herstellung des 
Einvernehmens zu wahren. .  
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weiterhin in Satz 2 festgelegt, wer an den 
Beratungen des inklusiven Schulbündnis-
ses teilnimmt. Da bei der Aufgabe der 
Bündnisse auch Belange der Schulträger 
betroffen sind, ist die Teilnahme einer 
Vertreterin oder eines Vertreters des 
Schulträgers ausdrücklich mit geregelt. 
 
Zu Abs. 3: 
Abs. 3 übernimmt die Regelung des § 53 
Abs. 2 Satz 1 bis 3 und schreibt diese fort. 
Als ergänzende Klarstellung enthält die 
Regelung neu die Bezugnahme auf die 
präventive Ausrichtung des schulischen 
Förderauftrags nach § 49 Abs. 1. 
  
Zu Abs. 4: 
Satz 1 regelt die Einrichtung der sonder-
pädagogischen Beratungs- und Förderzen-
tren, die die Aufgaben nach Abs. 3 wahr-
nehmen und im Rahmen der inklusiven 
Schulbündnisse nach den Abs. 1 und 2 tä-
tig werden. In Weiterentwicklung des bis-
herigen § 53 Abs. 2 eröffnet Satz 1 die 
Option, dass künftig auch allgemeine 
Schulen als sonderpädagogische Bera-
tungs- und Förderzentren eingerichtet 
werden können. Satz 2 übernimmt die 
Regelung des bisherigen § 53 Abs. 2 Satz 
4 ohne Änderung der bisherigen Rechtsla-
ge. 
 
 

 
§ 54 HSchG – Beschulung bei Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung 
 
(1) 1Alle schulpflichtigen Kinder werden in der 
allgemeinen Schule angemeldet. 2Bei An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung 
kann bei der Anmeldung durch die Eltern die 
unmittelbare Aufnahme in die Förderschule 
beantragt werden. 3Wenn zum Zeitpunkt der 
Anmeldung Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung bestehen kann und keine unmittel-
bare Aufnahme in die Förderschule beantragt 

 
Seite 11, Nr. 36. § 54 wird wie folgt geändert: 
 
 
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: "(1) Alle schul-
pflichtigen Kinder werden in die allgemeine 
Schule aufgenommen. Bei Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung kann bei der An-
meldung nach § 58 Abs. 1 Satz 2 durch die El-
tern die unmittelbare Aufnahme in der Förder-
schule beantragt werden. Wenn zum Zeitpunkt 
der Anmeldung unter Berücksichtigung des bis-
herigen Bildungsverlaufs des Kindes Anspruch 

 
Seite 38, Zu Nr. 36: 
 
Zu Buchst. a: 
Zur Weiterentwicklung der Inklusion 
gehört, dass alle schulpflichtigen Kin 
der in der allgemeinen Schule nicht 
wie bisher lediglich angemeldet, son-
dern künftig auch aufgenommen wer-
den. Im Übrigen bleibt die Rechtslage un-
verändert, nach der die Eltern eines Kin-
des mit Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung ihr Kind unmittelbar an der 

 
Siehe Ausführungen zu §§ 51 
und 52: Sprach § 54 I bislang 
nur von einer Anmeldung al-
ler schulpflichtigen Kinder an 
der allgemeinen Schule, so 
sind nun alle schulpflichtigen 
Kinder -seien sie mit Handi-
caps belastet oder nicht- in die 
allgemeine Schule aufzuneh-
men. Dies ist wird auch in der 
Begründung entsprechend ge-
würdigt: „Zur Weiterentwick-
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wurde, entscheidet im Rahmen der Abs. 2 bis 
4 die Schulleiterin oder der Schulleiter über 
Art, Umfang und Organisation der sonderpä-
dagogischen Förderung. 
 
(2) 1Kommt ein Anspruch auf sonderpädago-
gische Förderung bei einer Schülerin oder ei-
nem Schüler in Betracht und reichen allge-
meine Maßnahmen der Prävention und der 
Förderung nicht aus oder sind solche nicht 
möglich, soll die Schulleiterin oder der Schul-
leiter der allgemeinen Schule nach Anhörung 
der Eltern im Benehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde über Art, Umfang und Organi-
sation der sonderpädagogischen Förderung 
entscheiden, andernfalls gilt § 93 Abs. 1 
Satz 2 entsprechend. 2Grundlage der Ent-
scheidung ist die Empfehlung des Förderaus-
schusses nach Abs. 3. 3Der Empfehlung sind 
eine Stellungnahme des sonderpädagogischen 
Beratungs- und Förderzentrums und, wenn 
erforderlich, ein schulärztliches sowie in Zwei-
felsfällen ein schulpsychologisches Gutachten 
zugrunde zu legen. 4Vor der Entscheidung ist 
die Empfehlung durch die Schulaufsichtsbe-
hörde zu genehmigen. 5Bestehen gegen die 
Empfehlung erhebliche Bedenken, kann die 
Schulaufsichtsbehörde die Empfehlung zur er-
neuten Beratung zurückverweisen oder erfor-
derlichenfalls selbst entscheiden. 6Kann sich 
der Förderausschuss nicht auf eine Empfeh-
lung einigen, entscheidet die Schulaufsichts-
behörde im Benehmen mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter auf der Grundlage der 
Stellungnahme und des gegebenenfalls einge-
holten Gutachtens nach Satz 3 nach Anhörung 
der Eltern. 
 
 
 (4) Kann an der zuständigen allgemeinen 
Schule die notwendige sonderpädagogische 
Förderung nicht oder nicht ausreichend erfol-
gen, weil die räumlichen und personellen 
Möglichkeiten oder die erforderlichen ap-
parativen Hilfsmittel oder die besonderen 
Lehr- und Lernmittel nicht zur Verfügung 

auf sonderpädagogische Förderung bestehen 
kann und keine unmittelbare Aufnahme in die 
Förderschule beantragt wurde, entscheidet im 
Rahmen der Abs. 2 bis 4 die Schulleiterin oder 
der Schulleiter nach Anhörung der Eltern und 
im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde 
über Art, Umfang und Organisation der sonder-
pädagogischen Förderung. Auf Antrag der El-
tern ist das Verfahren nach Abs. 2 bis 4 unmit-
telbar nach der Anmeldung durchzuführen." 
b) Abs. 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 
"Kommt ein Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung bei einer Schülerin oder einem Schü-
ler in Betracht und reichen allgemeine Maß-
nahmen der Prävention und der Förderung 
nicht aus oder sind solche nicht möglich, wird 
unverzüglich ein Förderausschuss nach Abs. 3 
einberufen. Auf der Grundlage von dessen 
Empfehlung entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter der allgemeinen Schule nach 
Anhörung der Eltern im Benehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde über Art, Umfang und 
Organisation der sonderpädagogischen Förde-
rung. " 
c) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
"(4) Kann an der zuständigen allgemeinen 
Schule die notwendige sonderpädagogische 
Förderung nicht oder nicht ausreichend erfol-
gen, bestimmt die Schulaufsichtsbehörde auf 
der Grundlage der Empfehlung des Förderaus-
schusses nach Anhörung der Eltern im Rah-
men der Festlegung des inklusiven Schul-
bündnisses nach § 52 Abs. 2 Satz 1, an  
 
 
 
 
 
 
welcher allgemeinen Schule oder Förder-
schule die Beschulung erfolgt. " 
d) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
"Kann sich der Förderausschuss nicht auf eine 
Empfehlung einigen, entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde im Benehmen mit der Schulleite-
rin oder dem Schulleiter auf der Grundlage der 

Förderschule anmelden können. 
Die Ergänzung ab dem dritten Satz dient 
der Klarstellung, dass bei einer Entschei-
dung zum Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung zum Zeitpunkt der An-
meldung in der Schule, in die das Kind 
aufgenommen werden soll, der bisherige 
Bildungsverlauf mit in den Blick zu neh-
men ist. Schon jetzt ist untergesetzlich 
geregelt, dass Grundschulen bei der An-
meldung mit dem Kindergarten und gege-
benenfalls mit einer Frühförderstelle zu-
sammenarbeiten sollen (§ 9 Abs. 4 der 
Verordnung zur Ausgestaltung der Bil-
dungsgänge und Schulformen der Grund-
stufe [Primarstufe] und der Mittelstufe 
[Sekundarstufe I] und der Abschlussprü-
fungen in der Mittelstufe [VOBGM]). Inso-
fern handelt es nicht um eine Änderung 
der Rechtslage, sondern um eine Konkre-
tisierung der Entscheidungsgrundlage. 
Entsprechend wird auch die Antragsbe-
fugnis der Eltern in Satz 4 präzisiert und 
klargestellt, dass die sonderpädagogische 
Förderung ab der Jahrgangsstufe 1 erfol-
gen kann. 
Zu Buchst. b: 
Durch die Neufassung der Sätze 1 und 2 
wird ohne Änderung der bisherigen Ver-
fahrensregelung klargestellt, dass der 
Förderausschuss unverzüglich, das heißt 
ohne schuldhaftes Zögern, eingerichtet 
werden muss.  
 
 
 
 
 
 
Zu Buchst. c: 
Die Regelung zur Bestimmung einer 
anderen als der zuständigen allge-
meinen Schule wird im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Inklusion mo-
difiziert. Zum einen entfällt die Be-
nennung des Ressourcenvorbehalts 

lung der Inklusion gehört, 
dass alle schulpflichtigen Kin-
der in der allgemeinen Schule 
nicht wie bisher lediglich an-
gemeldet, sondern künftig 
auch aufgenommen werden.“  
 
Dies zeigt den dahinter ste-
henden politischen Willen, der 
zu einem neuen System,  zu 
einer neuen Aufgabe für den 
Schulträger führt und führen 
soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch an dieser Stelle wird 
deutlich, dass die Rechte der 
Schulträger nicht im Fokus der 
Betrachtung stehen, denn so 
formuliert die Begründung: 
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gestellt werden können, bestimmt die 
Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage ei-
ner Empfehlung des Förderausschusses nach 
Anhörung der Eltern, an welcher allgemeinen 
Schule oder Förderschule die Beschulung er-
folgt. 
 
 

Stellungnahme sowie der gegebenenfalls ein-
geholten Gutachten nach Abs. 2 Satz 3, des be-
treffenden Förderschwerpunkts sowie der Fest-
legung des inklusiven Schulbündnisses nach § 
52 Abs. 2 Satz 1."  

als Begründung dafür, dass an der 
allgemeinen Schule die notwendige 
Förderung nicht oder nicht ausrei-
chend erfolgen kann. Zum anderen wird 
Bezug genommen auf die neu eingerichte-
ten inklusiven Schulbündnisse und deren 
Aufgabe, die Standorte für den inklusiven 
Unterricht festzulegen.  
Zu Buchst. d: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu 
Nr. 34 in Form einer Präzisierung der Ver-
fahrensbeschreibung 
auf der Grundlage der Einrichtung der in-
klusiven Schulbündnisse (§ 52 Abs. 2). 

„Die Regelung zur Bestimmung 
einer anderen als der zustän-
digen allgemeinen Schule wird 
im Rahmen der Weiterentwick-
lung der Inklusion modifiziert. 
Zum einen entfällt die Benen-
nung des Ressourcenvorbe-
halts als Begründung dafür, 
dass an der allgemeinen Schu-
le die notwendige Förderung 
nicht oder nicht ausreichend 
erfolgen kann.“ 
 
 
 
 

 
§ 89 HSchG – Auswahl der Schulleiterin 
oder des Schulleiters 
(1) 1Für jede Schule wird eine Schulleiterin 
oder ein Schulleiter bestellt. 2Die Stelle wird in 
der Regel unter Fristsetzung ausgeschrieben, 
sobald erkennbar ist, dass sie frei werden 
wird. 
(2) 1Die zuständige Schulaufsichtsbehörde 
gibt dem Schulträger Gelegenheit, zu den Be-
werberinnen und Bewerbern Stellung zu neh-
men. 2Sie kann dafür eine angemessene Frist 
setzen. 
(3) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter wird 
zunächst vorläufig nach Anhörung des 
Schulträgers beauftragt. 2Die endgültige Be-
auftragung erfolgt nach Anhörung der Schul-
konferenz im Benehmen mit dem Schul-
träger. 3Kommt eine Verständigung innerhalb 
von drei Monaten nach Mitteilung der Absicht, 
die Beauftragung endgültig vorzunehmen, 
nicht zu Stande, entscheidet die zuständige 
Schulaufsichtsbehörde. 
 
§ 90 HSchG – Schulleitung und Schulträger 
(1) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
verwaltet die Schulanlagen im Auftrag 
des Schulträgers. 2Sie oder er ist als Vorge-
setzte oder Vorgesetzter gegenüber dem der 
Schule zugewiesenen Verwaltungs- und Haus-

 
Seite 16, Nr. 63.  
In § 89 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
"bestellt" ein Komma sowie die Wörter "die o-
der der über die Fähigkeit zur verantwortungs-
vollen Wahrnehmung der Führungsaufgabe 
sowie über Kompetenzen zur Personal-, Unter-
richts-, Organisations- und Qualitätsentwick-
lung verfügt" eingefügt. 

 
Zu Nr. 63: 
Parallel zur Einführung einer umfassenden 
Schulleiterqualifizierung in Hessen werden 
mit der Ergänzung des § 89 Abs. 1 die 
Eignungsvoraussetzungen für Schulleite-
rinnen und Schulleiter präzisiert. Zum ei-
nen werden damit die notwendigen Quali-
fikationen beschrieben, über die Schullei-
terinnen und Schulleiter verfügen müssen, 
zum anderen konkretisiert das so nor-
mierte Kompetenzraster das Prinzip der 
Bestenauslese. 

 
Nicht zuletzt im Zuge der 
rechtlichen Verselbstständi-
gung von Schulen und der 
Übertragung von Budgetver-
antwortung an die Schulleiter, 
die im Übrigen die Schulanla-
gen gemäß § 90 im Auftrag 
des Schulträgers verwalten, 
ergibt sich ein großes Interes-
se der Schulträger, in die Aus-
wahl der Schulleiter einbezo-
gen zu werden. Konkret in den 
vergangenen zehn Jahren im-
mer wieder gefordert, in § 89 
Abs. 3 Satz 2 das Wort „Be-
nehmen“ gegen das Wort „Ein-
vernehmen“ auszutauschen. 
Das Land Hessen war hierzu 
nicht bereit und sieht auch in 
der anstehenden Novelle der-
zeit keine Änderung vor.  
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personal und den sonstigen Beschäftigten des 
Schulträgers in schulischen Angelegenheiten 
weisungsbefugt. 3Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter bewirtschaftet die der Schule 
vom Schulträger zugewiesenen Haus-
haltsmittel und übt auf dem Grundstück der 
Schule das Hausrecht aus. 
 
§ 127c HSchG – Weiterentwicklung der 
Selbstverwaltung [Anm: Experimentierklau-
sel] 

(1) 1Zur Weiterentwicklung des Schulwe-
sens und zur Erprobung neuer Model-
le erweiterter Selbstverwaltung und 
Eigenverantwortung sowie rechtlicher 
Selbstständigkeit kann Schulen auf 
der Grundlage einer Kooperations-
vereinbarung zwischen ihnen und der 
Schulaufsichtsbehörde und sofern er-
forderlich mit dem Schulträger ge-
stattet werden, abweichend von den 
bestehenden Rechtsvorschriften bei 
der Stellenbewirtschaftung, Perso-
nalverwaltung, Sachmittelverwaltung 
sowie in der Unterrichtsorganisation 
und inhaltlichen Ausgestaltung des 
Unterrichts selbstständige Ent-
scheidungen zu treffen.  

Seite 16, Nr. 86.  
In § 127c Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort 
"Sachmittelverwaltung" das Wort "sowie" durch 
ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort 
"Unterrichts" die Wörter "sowie der Organisati-
on und der Gestaltung der Ganztagsangebote" 
eingefügt. 

Seite 54, Zu Nr. 86: 
Nachdem durch Gesetz vom 29. Novem-
ber 2004 (GVBl. I S. 330) der § 127c mit 
dem Ziel eingefügt wurde, die Fähigkeit 
der Schule zu stärken, ihre eigenen Ange-
legenheiten selbst zu verwalten und die 
Qualität ihrer pädagogischen Arbeit selbst 
zu verantworten, wird nun durch das vor-
liegende Gesetz entsprechend der ver-
stärkten Ausrichtung der Schule auf Ganz-
tagsangebote diese Experimentierklausel 
ausdrücklich auf den Ganztagsbereich 
ausgedehnt. 

Grundsätzlich könnte die Er-
weiterung des Katalogs des  
§ 127 c auf den Ganztagsbe-
reich positiv sein, da sie die 
Flexibilität der Schulen erhöht.  
 
Andererseits erscheint es be-
denklich, wenn Schulen gerade 
im Bereich der Ganztagsange-
bote selbstständige Entschei-
dungen treffen. Zu prüfen ist, 
ob an dieser Stelle Kooperati-
onsverträge ausreichend oder 
ob stärkere Formen der Ein-
bindung erforderlich sind.  

 
§ 137 HSchG – Grundsatz 
Bei Errichtung, Organisationsänderung, Auf-
hebung und Unterhaltung der öffentlichen 
Schulen wirken das Land und die Schulträger 
als Rechtsträger nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes zusammen. 
 

 
Seite 22, Nr. 96.  
 
§ 137 wird wie folgt gefasst: 
"§ 137 Grundsatz 
Bei der Planung, Errichtung, Organisationsän-
derung, Aufhebung und Unterhaltung der öf-
fentlichen Schulen wirken das Land und die 
Schulträger nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes und dem Grundsatz gegenseitiger 
Unterstützung und Rücksichtnahme zu-
sammen, um sicherzustellen, dass die 
Schulen den Unterricht und die sonstigen 
schulischen Veranstaltungen im Hinblick 
auf die Erreichung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags nach § 2 ausführen. " 

 
Seite 56, Zu Nr. 96: 
 
§ 137 leitet nicht nur den Elften Teil und 
seinen ersten Abschnitt ein, sondern bil-
det als Grundsatzbestimmung auch die 
Basis für das Verhältnis zwischen dem 
Land und den kommunalen Schulträgern 
überhaupt. In dieser Funktion war die An-
gabe des sachlichen Anwendungsbereichs 
der Regelung bislang unvollständig, denn 
sie umfasste nur die Organisationsent-
scheidungen der Schulträger und die Un-
terhaltung der öffentlichen Schulen, nicht 
aber die Schulentwicklungsplanung, ob-
wohl diese nach § 146 Satz 1 jeder Orga-
nisationsentscheidung der Schulträger zu-
grunde liegen muss. Darüber hinaus wird 

 
Die Veränderung des § 137 
ändert nach der Begründung 
des Gesetzentwurfes inhaltlich 
im Vergleich zum Ist-Zustand 
nichts Wesentliches.  
 
Positiv könnte die Regelung 
gewertet werden, wenn man 
diese alleine unter dem Blick-
winkel sieht, dass nun von Sei-
ten der Landesregierung aner-
kannt wird, dass Land Schul-
träger im Schulbereich „ver-
trauensvoll und konstruktiv“ 
zusammenarbeiten sollen.  
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nun das Prinzip der vertrauensvollen und 
konstruktiven Zusammenarbeit - um-
schrieben als "gegenseitige Unterstützung 
und Rücksichtnahme"- positivrechtlich 
niedergelegt. Es gilt zwar bei jeder ge-
meinsamen Aufgabenerfüllung durch ver-
schiedene Träger öffentlicher Verwaltung 
auch ohne ausdrückliche Regelung als 
Ausprägung des Gebots zur Integration 
öffentlicher Interessen und des Grundsat-
zes von Treu und Glauben, ist aber be-
sonders wichtig im Verhältnis zwischen 
dem Land und den Schulträgern und ver-
dient es daher, im Gesetzestext her-
vorgehoben zu werden. Verdeutlicht 
wird darüber hinaus, dass die Zweckrich-
tung der Zusammenarbeit, auf die ihre 
vertrauensvolle und konstruktive Ausfüh-
rung auszurichten ist, darin liegt, dass 
der schulische Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag nach § 2 erfüllt wird. 
  

Allerdings ist auch eine andere 
Auslegung möglich. Denkbar 
ist, dass das Land die Schul-
träger über diese positivrecht-
liche Regelung weiter in die 
Pflicht nehmen will und der 
neue Halbsatz eine General-
klausel dafür darstellt, die Zu-
stimmung der Schulträger zu 
bestimmten Vorhaben/ Maß-
nahmen einzufordern. Dadurch 
würde die Entscheidungsfrei-
heit der Schulträger weiter re-
duziert. Hinweise auf diese 
Lesart ergeben sich u.a. aus 
den Worten „… sicherzustel-
len“ … dass die Schulen 
ausführen.“ 
 

 
§ 143 HSchG – Schulbezirke 
(1) 1Für jede Grundschule ist ein Schulbezirk 
durch Satzung des Schulträgers zu bilden; der 
Zuschnitt der Bezirke ist jährlich zu überprü-
fen und bei Bedarf zu ändern. 2Benachbarte 
Schulbezirke können sich überschneiden. 
3Das Staatliche Schulamt oder der Schulträ-
ger legen im Einvernehmen miteinander für 
die im Überschneidungsgebiet lebenden Schü-
lerinnen und Schüler die jeweils zuständige 
Schule fest und weisen die Schülerinnen und 
Schüler dieser Schule mit dem Ziel zu, eine 
hohe Qualität des Lernens bei pädagogisch 
und organisatorisch sinnvoller Klassengröße 
zu erreichen. 
 
 

 
Seite 23, Nr. 99.  
Dem § 143 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 
"Satz 1 bis 3 gelten nicht für Standorte für den 
inklusiven Unterricht nach § 51 Abs.2." 

 
Seite 57, Zu Nr. 99: 
Als redaktionelle Folgeänderung zu Nr. 34 
(§ 52 Abs. 2) war klarzustellen, dass die 
Regelungen zu den Schulbezirken, die die 
Schulträger durch Satzung bilden, unab-
hängig sind von den Festlegungen der in-
klusiven Schulbündnisse zu den Standor-
ten für den inklusiven Unterricht. Um hier 
keinen Normwiderspruch aufkommen zu 
lassen, wird Abs. 1 entsprechend ergänzt. 

 
Siehe oben Ausführungen zu § 
51, 52,54. 
 

 
§ 144a HSchG – Schulorganisation 
 (2) […] 5Die Errichtung einer gymnasialen 
Oberstufe oder eines beruflichen Gymnasiums 
setzt in der Regel voraus, dass in 
der Jahrgangsstufe der Einführungsphase vo-

 
Seite 23, Nr. 100. § 144a wird wie folgt geän-
dert: 
a) Abs. 2 Satz 5 und 6 werden durch folgende 
Sätze ersetzt: 
"Gymnasiale Oberstufen sollen grundsätzlich 

 
Seite 57, Zu Nr. 100: 
Zu Buchst. a: 
In Satz 5 wird neu als Sollvorschrift auf-
genommen, dass gymnasiale Oberstufen 
Bestandteil einer weiterführenden Schule 

 
Die vorgesehene Änderung des 
§ 144a könnte Auswirkungen 
auf die Schulträger haben - ob 
diese aus Schulträgersicht po-
sitiv oder negativ sind, ist im 
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raussichtlich eine Jahrgangsbreite von min-
destens 80 Schülerinnen und Schülern er-
reicht wird. 6Reicht die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler nicht aus, eine eigene gymnasiale 
Oberstufe zu bilden, soll diese in einem Ver-
bundsystem mit einer anderen Schule mit 
gymnasialem Bildungsgang geführt werden. 
 

Bestandteil einer weiterführenden Schule mit 
gymnasialem Bildungsangebot sein. Die Errich-
tung einer gymnasialen Oberstufe oder eines 
beruflichen Gymnasiums setzt in der Regel vo-
raus, dass in der Jahrgangsstufe der Einfüh-
rungsphase voraussichtlich eine Jahrgangsbrei-
te von mindestens 80 Schülerinnen und Schü-
lern erreicht wird. Die Errichtung eigenständi-
ger gymnasialer Oberstufenschulen setzt in der 
Regel voraus, dass in der Jahrgangsstufe der 
Einführungsphase voraussichtlich eine Jahr-
gangsbreite von mindestens 160 Schülerin-
nen und Schülern erreicht wird; diese Schu-
len sollen vorrangig Schülerinnen und Schüler 
aus den Schulen der Mittelstufe (Sekundarstufe 
I) des jeweiligen Schulverbunds aufnehmen. " 

mit gymnasialem Bildungsangebot sein 
sollen. Mit der Formulierung als Sollvor-
schrift wird zugleich die Möglichkeit eröff-
net, bei besonderen regionalen Erforder-
nissen eigenständige gymnasiale Oberstu-
fenschulen, wie sie in § 29 Abs. 2 aufge-
führt werden, neu zu errichten. Zugleich 
wird daher mit Art. 2 des vorliegenden 
Gesetzes Art. 7 des Dritten Gesetzes zur 
Qualitätssicherung an hessischen Schulen 
aufgehoben, der die Neugründung solcher 
Oberstufenschulen ausschließt. 
Um für die Errichtung neuer gymnasialen 
Oberstufen und beruflicher Gymnasien 
den in Abs. 1 normierten Voraussetzungen 
gerecht werden zu können (Ermöglichung 
einer Differenzierung des Unterrichts und 
einer sinnvollen Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit), werden die Vorgaben für die 
Jahrgangsbreiten für neu zu errichtende 
Oberstufen beibehalten, bei neuen eigen-
ständigen gymnasialen Oberstufenschulen 
dagegen den Erfordernissen der pädago-
gischen Praxis entsprechend auf 160 
Schülerinnen und Schüler in der Ein-
führungsphase festgesetzt. 
 

Rahmen der weiteren Diskussi-
on weiter zu prüfen.  

 
§ 151 HSchG – Personalkosten für Unter-
richt und Erziehung 
(1) Das Land trägt die Personalkosten der öf-
fentlichen Schulen. 
(2) Für die Erteilung von Unterricht an Schüle-
rinnen und Schüler, die aus zwingenden 
Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, 
zum Schulbesuch nicht fähig sind, gilt Abs. 1 
entsprechend. 
(3) Abweichend von Abs. 1 sind die Personal-
kosten der Musikakademien von den Schul-
trägern zu tragen. 
(4) Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes 
sind  
1. die Dienstbezüge der im Beamtenverhältnis 
und die Entgelte der im Arbeitsverhältnis be-
schäftigten Lehrerinnen und Lehrer einschließ-
lich der Vergütungen und Entgelte für lehr-

 
Seite 23, Nr. 103. § 151 Abs. 4 wird wie folgt 
geändert: 
b) Folgender Satz wird angefügt: 
"Kosten für die individuelle Betreuung und 
Begleitung einer Schülerin oder eines 
Schülers, durch die ihr oder ihm die Teil-
nahme am Unterricht oder an den sonsti-
gen schulischen Veranstaltungen erst er-
möglicht wird, gehören nicht zu den Per-
sonalkosten im Sinne dieser Vorschrift. " 

 
Seite 23, Zu Nr. 103: Zu Buchst. b: 
Die Ergänzung dient der Abgrenzung der 
Personalkosten der öffentlichen Schulen 
von den Kosten für die individuelle Beglei-
tung und Betreuung einzelner Schülerin-
nen und Schüler mit Behinderungen.  
Diese Begleitung und Betreuung zählt als 
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung 
zu den Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach § 35a Abs. 3 des Achten Buchs Sozi-
algesetzbuch (SGB VIII) und § 54 Abs. 1 
Nr. 1 des Zwölften Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB XII). 

 
 
Mit § 151 Abs. 4 wird einmal 
mehr verdeutlicht, dass das 
Land sich nicht für die Kosten 
der von ihm politisch ge-
wünschten Inklusion verant-
wortlich fühlt.  
 
Die Integration behinderter 
Schüler in allgemeine Schulen 
hat inhaltsnotwendig zur Folge, 
dass diese in besonderer Weise 
unterstützende Betreuung er-
fahren müssen. Diese Betreu-
ung wäre bei einer Beschulung 
in speziell ausgerüsteten För-
derschulen mit deutlich gerin-
gerem (personellem) Aufwand 
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planmäßig zu erteilenden nebenamtlichen und 
nebenberuflichen Unterricht sowie die Mehr-
kosten für notwendige Vertretungen und den 
Einsatz von Personaldienstleistungen nach 
§ 15b, 
2. die Versorgungsbezüge der Lehrerinnen 
und Lehrer und ihrer Hinterbliebenen sowie 
die an deren Stelle zu gewährenden Abfin-
dungen oder Nachversicherungsbeiträge, 
3. die Umzugskosten, die Trennungsentschä-
digungen und ähnliche Nebenvergütungen der 
Lehrerinnen und Lehrer, 
4. die Reisekosten der Lehrerinnen und Lehrer 
bei staatlichem Reiseauftrag, 
5. die Beihilfen und Unterstützungen für Leh-
rerinnen und Lehrer und ihre Hinterbliebenen, 
6. die Beiträge zu den Sozialversicherungen 
der Lehrerinnen und Lehrer im Arbeitsverhält-
nis einschließlich der nebenberuflich beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie die Beiträge und Umlagen zur zusätzli-
chen Altersversorgung, 
7. die Kosten für die gesundheitliche Überwa-
chung der Lehrerinnen und Lehrer, 
8.die Aufwandsentschädigungen an Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Hilfskräfte zur Durch-
führung von Schulwanderungen und Lehraus-
flügen sowie zum Aufenthalt in Landheimen 
und Lagern (§ 15 des Hessischen Reisekos-
tengesetzes vom 9. Oktober 2009 
(GVBl. I S. 397)),  
9. die Fahrkosten, die zur Wahrung des Unter-
richts in dezentralisierten Schulsystemen ent-
stehen. 
 

möglich. Im Rahmen der de-
zentralen Beschulung in allge-
meinen Schulen sind im Ext-
rem für jeden Schüler entspre-
chende Hilfskräfte abzustellen. 
Diese auf eine politische Set-
zung des Landes zurückgehen-
de Änderung des Systems 
kann aber nicht zulasten der 
allgemeinen Sozialsysteme und 
auch nicht zulasten der Sozial-
hilfeträger gelöst werden. 
Vielmehr muss das Land diese 
erhöhten Betreuungskosten als 
unmittelbare Folge seiner ge-
setzlichen Vorgaben, bzw. ge-
setzlichen Änderungen akzep-
tieren und die anfallenden Kos-
ten aus eigenen Haushaltsmit-
teln bestreiten.  
 
 
 
Hinweis: 
Aufgrund der bisherigen Dis-
kussionen sollten aus Gelegen-
heit der Novellierung aus Sicht 
der Schulträger auch die bisher 
streitigen Kosten der Schu-
lung der Schulpersonalräte 
in § 151 Abs. 4 geregelt wer-
den. Diese Kosten entspringen 
ausschließlich dem internen 
Dienstverhältnis der Lehrer zu 
ihrem Dienstherren und sind in 
sofern auch von Seiten des 
Landes Hessen zu tragen.  
 
 

 
§ 157 HSchG – Mischfinanzierung 
(1) 1Abweichend von den §§ 151, 155 und 
156 kann für Personal- und Sachkosten eine 
Mischfinanzierung aus Landesmitteln und Mit-
teln des Schulträgers oder Dritter vereinbart 
werden. 2Das Land kann den Schulträgern für 

 
Seite 24, Nr. 105. § 157 wird wie folgt geän-
dert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
"§ 157 Abweichende Finanzierung" 
b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
"(1) Das Land und die Schulträger können ver-

 
Seite 58 Zu Nr. 105: 
In § 157 Abs. 1 Satz 1 und in der Para-
graphenüberschrift ist bisher nur eine 
"Mischfinanzierung" vorgesehen. Dies 
wurde in der Praxis zum Teil so verstan-
den, dass von den §§ 151, 155 und 156 

 
Zu Abs. 1 
Gerade z.B.  im Bereich des 
„Pakts für den Nachmittag“ ist 
eine Mischfinanzierung, die 
auch Mittel Dritter einbezieht, 
auch weiter erforderlich. 
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Betreuungsangebote an Grundschulen (§ 15 
Abs. 2) Zuschüsse nach Maßgabe des Haus-
halts gewähren. 
(2) Ein Eigenbeitrag der Eltern unter Berück-
sichtigung sozialer Kriterien  
1.muss für die Bereitstellung eines Mittagsti-
sches und 
2.kann für bestimmte Angebote im Rahmen 
von Projekten zur Öffnung der Schule (§ 16), 
die über die Stundentafeln hinausgehen, er-
hoben werden. 
 

einbaren, Kosten der inneren und äußeren 
Schulverwaltung nach Maßgabe ihrer jeweiligen 
Haushalte abweichend von den §§ 151 bis 156 
zu verteilen. Das Land kann den Schulträgern 
im Rahmen  der Durchführung von Landespro-
grammen und nach Maßgabe des Haushalts 
Zuschüsse zu den Kosten gewähren, die sie 
nach diesem Gesetz zu tragen haben. " 

abweichende Vereinbarungen nur dann 
zulässig sind, wenn beide Seiten und ge-
gebenenfalls auch beteiligte Dritte jeweils 
einen Kostenanteil übernehmen.  
Demgegenüber sollen das Land und 
die Schulträger durch die Neurege-
lung die Befugnis erhalten, auch zu 
vereinbaren, dass ein einziger Ver-
tragspartner die Kosten vollständig 
übernimmt. 
Damit wird die Möglichkeit eröffnet, dass 
das Land und die Schulträger die schuli-
sche Verwaltungsarbeit auf vertraglicher 
Grundlage vereinfachen. Zudem wird die 
Befugnis des Landes erweitert, den 
Schulträgern auch durch einseitige 
Regelung Kosten abzunehmen, wenn 
dafür eine Grundlage im Landeshaushalt 
und in einem Programm der Landesregie-
rung besteht. Bisher war diese Möglichkeit 
auf dem Verwendungszweck "Betreuungs-
angebote an Grundschulen" begrenzt. 
Kosten, die die Schulträger "nach diesem 
Gesetz zu tragen haben", sind sowohl die 
ausdrücklich ihnen auferlegten Kosten (§§ 
155, 156 und § 162 Abs. 3 Satz 1 und 3) 
als auch die Kosten, die den Schulträgern 
aus Sachleistungspflichten  erwachsen, 
insbesondere nach § 158. 

 
Mit Blick auf mögliche Folgen 
bei der Finanzierung müsste 
geprüft werden, ob vertragli-
che Vereinbarungen mit dem 
Land über die Ausführung be-
stimmter Aufgaben zur Folge 
haben, dass diese dann als 
„freiwillige“ und mithin nicht 
mehr im Rahmen der Schulum-
lage erstattungsfähige Aufga-
ben“ des Schulträgers zu quali-
fizieren sind. Hierzu könnten 
z.B. Vereinbarungen zum „Pakt 
für den Nachmittag“ zählen.  
 
Eingefügt werden sollte ein 
neuer § 157 Abs. 3, der 
vom Ziel her folgendes re-
gelt: 
 
a. Kosten einschließlich aller 

erforderlichen Sach- und 
Personalaufwendungen, 
die durch die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechts-
konvention im Schulbe-
reich zusätzlich entstehen, 
trägt das Land abweichend 
von den §§ 151, 155 und 
156 aus eigenen Haus-
haltsmitteln. 
 

b. Die Ausstattung der Schu-
len mit aktueller IT-
Technik einschließlich ei-
nes technischen Supports, 
der zur dauerhaften Auf-
rechterhaltung der Nutz-
barkeit im Unterricht er-
forderlich ist, tragen Land 
und Schulträger zu glei-
chen Teilen.   
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§ 158 HSchG – Sachleistungen der Schul-
träger 
 
(6) Die Schulträger tragen die Sachkosten der 
Schulelternbeiräte und der Schülerräte, der 
Kreis- und Stadtelternbeiräte und der Kreis- 
und Stadtschülerräte sowie die nach § 104 
Abs. 1 und § 123 Abs. 4 zu erstattenden 
Fahrkosten.  
 
 
 

 
Seite 24, Nr. 106. 
In § 158 Abs. 6 wird nach der Angabe "§ 104 
Abs. 1" die Angabe "Satz 2" eingefügt. 

 
Seite 58, Zu Nr. 106: 
Mit der Einfügung der Angabe "Satz 2" 
wird die bisher undifferenzierte Verwei-
sung des § 158 Abs. 6 auf § 104 Abs. 1 
ohne inhaltliche Änderung präzisiert. Die 
Schulträger haben nach § 158 Abs. 6 
nur die Fahrkosten der Schuleltern-
beiräte und der Schülerräte, der 
Kreis- und Stadtelternbeiräte sowie 
der Kreis- und Stadtschülerräte zu 
tragen, nicht aber diejenigen der Mit-
glieder des Landeselternbeirats und 
der von ihm gebildeten Ausschüsse. 
Diese Fahrkosten fallen vielmehr nach 
§ 154 dem Land zur Last. Da in § 104 
Abs. 1 Satz 3 jedoch auch Fahrkosten der 
Mitglieder des Landeselternbeirates und 
der von ihm gebildeten Ausschüsse er-
wähnt werden, war die Verweisung bis-
lang zu weit gefasst. 

 
Positive Klarstellung 

 
§ 161 HSchG – Schülerbeförderung 
 (9) 1Der Träger der Schülerbeförderung kann 
natürlichen oder juristischen Personen des 
privaten Rechts mit deren Einverständnis die 
Befugnis verleihen, die ihm nach diesem Pa-
ragrafen obliegenden Verwaltungsaufgaben 
und die Durchführung von Widerspruchsver-
fahren im eigenen Namen und in den Hand-
lungsformen des öffentlichen Rechts wahrzu-
nehmen, wenn sie die Gewähr für eine sach-
gerechte Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben bieten.  
 
 

 
Seite 24, Nr. 107.  
In § 161 Abs. 9 werden nach Satz 1 die folgen-
den Sätze eingefügt: 
"Der Träger der Schülerbeförderung hat den 
Beleihungsakt dem Kultusministerium anzuzei-
gen und öffentlich bekanntzumachen. Die Be-
leihung wird an dem auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Tag wirksam, wenn 
kein späterer Zeitpunkt im Beleihungsakt be-
stimmt ist. " 

 
Seite 58, Zu Nr. 107: 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwi-
schen Schulträgern sind genehmigungs- 
und bekanntmachungspflichtig, wenn 
durch sie Aufgaben übertragen werden (§ 
140 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit § 26 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit - KGG), und immerhin an-
zeigepflichtig, sofern mit ihnen lediglich 
die Ausführung von Aufgaben übertragen 
wird (§ 140 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit § 26 
Abs. 2 KGG). Demgegenüber sind öffent-
lich-rechtliche Verträge und Verwaltungs-
akte, durch die ein Schulträger Privatper-
sonen mit der Schülerbeförderung beleiht, 
bislang weder veröffentlichungsbedürftig 
noch dem Kultusministerium auch nur an-
zuzeigen. Mit der Beleihung überträgt in-
des ein Hoheitsträger Aufgaben und Be-
fugnisse ebenso wie bei einer delegieren-
den Vereinbarung, und zwar nicht nur auf 
eine andere juristische Person des öffent-
lichen Rechts, sondern auf eine Privatper-
son. Die Bedürfnisse nach staatlicher Kon-

 
Die Schulträger sind von der 
Änderung betroffen. Aus Sicht 
der Geschäftsstelle ergeben 
sich allerdings keine weiterge-
henden Kostenfolgen. 
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trolle und Schutz der drittbetroffenen Ad-
ressaten potentieller Hoheitsakte des Be-
liehenen durch Publizität sind dabei ten-
denziell größer als im Fall der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen. Um diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, wird die 
Beleihung deshalb nunmehr anzeigepflich-
tig gestellt und ihre Wirksamkeit zugleich 
von der Bekanntmachung abhängig ge-
macht. Die Regelung kombiniert damit die 
für öffentlich-rechtliche Vereinbarungen in 
§ 26 Abs. 1 Satz 2 KGG in Verbindung mit 
§ 11 KGG geregelte Publikationspflicht mit 
der in § 26 Abs. 2 Satz 1 KGG vorgesehe-
nen Anzeigepflicht. Die Form der Be-
kanntmachung richtet sich nach § 7 Hes-
sische Gemeindeordnung (HGO) und § 6 
Hessische Landkreisordnung (HKO). 

 
§ 187 HSchG – Übergangsvorschrift 
 

 
Seite 25, Nr. 115.  
§ 187 wird wie folgt geändert: 
c) Als neue Abs. 5 bis 7 werden eingefügt: 
 
(6) Die inklusiven Schulbündnisse nach § 
52 Abs. 1 und 2 sind bis zum Beginn des 
Schuljahres 2019/2020 zu bilden. Soweit 
ein inklusives Schulbündnis noch nicht besteht, 
erfolgt die Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung in die allgemeine Schule im Rahmen 
der personellen, räumlichen und sächlichen 
Möglichkeiten der Schule. 

 
Seite 61, Zu Abs. 6: 
Als Folgeänderung zum neugestalteten § 
52 wird eine Frist für die Bildung der in-
klusiven Schulbündnisse gesetzt. Zugleich 
wird mit Satz 2 eine Regelung für die Auf-
nahme von Schülerinnen und Schülern mit 
Anspruch auf sonderpädagogische Förde-
rung für die Übergangszeit getroffen. 
 

 
Siehe oben Ausführungen zu 
den §§ 51, 52,54. Mit entspre-
chenden Fristvorgaben werden 
die Spielräume der Schulträger 
zusätzlich eingeschränkt. 
Durch die Fristvorgaben wird 
einmal mehr deutlich, dass es 
sich um neue Pflichtaufgaben 
für die Schulträger handelt 

 
Artikel 2 
Änderung des Dritten Gesetzes zur Qualitäts-
sicherung an hessischen Schulen 
Art. 7 des Dritten Gesetzes zur Qualitätssiche-
rung an hessischen Schulen vom 29. Novem-
ber 2004 (GVBl. I S. 330), geändert durch 
Gesetz vom 5. Juni 2008 (GVBl. I S. 759), 
wird aufgehoben. 

 Zu Art. 2: 
Änderung des Dritten Gesetzes zur Quali-
tätssicherung an hessischen Schulen 
Durch die Neuregelung des § 144a Abs. 2 
Satz 5 des Schulgesetzes (Art. 1 NT. 100 
des Gesetzentwurfs) entfällt die Vorga-
be des Gesetzes, dass neue eigen-
ständige gymnasiale Oberstufenschu-
len nicht mehr errichtet werden dür-
fen. Daher ist Art. 7 des Dritten Gesetzes 
zur Qualitätssicherung an hessischen 
Schulen - Übergangsbestimmung - insge-
samt aufzuheben. 

 
Zu klären bleibt, ob der Weg-
fall der Vorgabe des Gesetzes, 
dass neue eigenständige gym-
nasiale Oberstufenschulen 
nicht mehr errichtet werden 
können, im Interesse der 
Schulträger liegt. 

 


